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Emission neuer Anteile 

      

Emissionsvolumen   Maximal CHF 41 Millionen (gerundet) 

Bezugsverhältnis   Neun (9) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem 

(1) neuen Anteilen des HSL Fund 

Art der Emission   Die Emission wird kommissionsweise («best effort Basis») im 

Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz 

durchgeführt. 

Anzahl bestehende 

Anteile 

  3 571 184 (nach Rücknahme der ausstehenden Anteile) 

Anzahl neue Anteile   Maximal 396 799 

Ausgabepreis pro Anteil  CHF 103.20 netto (inkl. Ausgabekommission von 0.5 %) 

Bezugsrechtshandel  9. Juni 2026 bis 17 Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange  

Während der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte 

verfallen wertlos und ohne Entschädigung. 

Bezugsfrist  9. Juni 2026 – 19. Juni 2026, 12.00 Uhr (MESZ) 

Zuteilung  22. Juni 2026 

Liberierung / Lieferung  25. Juni 2026 

Kotierung der neuen 

Anteile 

 25. Juni 2026, gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen 

der SIX Swiss Exchange 

Verwendung des 

Emissionserlöses 

 Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im Rahmen der 

Anlagepolitik des Immobilienfonds in Immobilienwerte und 

Immobilienprojekte investiert. 

Fondsleitung  Helvetica Property Investors AG, Zürich 

Depotbank  Bank J. Safra Sarasin AG, Basel 

Clearing  SIX SIS, Olten 

Valorennummer / ISIN / 

Symbol 

 Anteile:  49527566 / CH0495275668 / HSL 

Bezugsrechte:  144951802 / CH1449518021 / HSL1 
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Teil A  Emissionsprospekt 
Dieser Emissionsprospekt ist die Grundlage für sämtliche Zeichnungen von Anteilen des 

Helvetica Swiss Living Fund (HSL). Potentielle Anleger werden gebeten, den 

Emissionsprospekt (inkl. dem integrierten Prospekt mit Fondsvertrag, den Jahresbericht 

per 31. Dezember 2025 und den Halbjahresbericht per 30. Juni 2025) sorgfältig 

durchzulesen. Sämtliche dieser Dokumente bilden einen integrierten Bestandteil dieses 

Emissionsprospekts. 

Dieser Emissionsprospekt wurde in Übereinstimmung mit der Fachinformation Ausgabe 

von Immobilienfondsanteilen der Asset Management Association Switzerland (AMAS, 

vormals Swiss Funds & Asset Management Association [SFAMA]) vom 25. Mai 2010 

(Stand 15. April 2025) erstellt und wurde auf der Grundlage von Art. 51 Abs. 3 des 

Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) von keiner schweizerischen Prüfstelle gemäss 

Art. 52 FIDLEG geprüft oder genehmigt. Gemäss Art. 48 Abs. 1 FIDLG bildet der 

integrierte Prospekt mit integriertem Fondsvertrag den Prospekt im Sinne des FIDLEG. 

Dieser wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (FINMA) genehmigt.   

Potentielle Anleger werden gebeten, insbesondere die Erläuterungen zu den Risiken 

sorgfältig durchzulesen. 
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1 Wichtige Hinweise  
Dieser Emissionsprospekt (Prospekt) sowie der Fondsprospekt mit integriertem 

Fondsvertrag und das Basisinformationsblatt bilden die ausschliessliche Grundlage für 

alle Zeichnungen von Anteilen des Helvetica Swiss Living Fund (nachstehend auch der 

„HSL Fund“, „Fonds“ oder der „Immobilienfonds“). Die genaue Anzahl der effektiv neu zu 

emittierenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung in einer 

Medienmitteilung und auf www.swissfunddata.ch bekanntgegeben. Diese 

Medienmitteilung sowie allfällige Zusätze zum Prospekt bilden einen integrierenden 

Bestandteil zum Prospekt und müssen zusammen mit diesem gelesen werden.  

Potentielle Investoren werden gebeten, den Prospekt sowie den Fondsprospekt und 

insbesondere die Erläuterungen unter dem Titel „Risiken“ (Abschnitt B) sorgfältig 

durchzulesen und nötigenfalls qualifizierte Berater beizuziehen. 

1.1 Inhalt des Emissionsprospekts  

Weder die Veröffentlichung dieses Emissionsprospekts noch jegliche auf dieser 

Veröffentlichung gründenden Transaktionen bedeuten, dass seit der Drucklegung dieses 

Emissionsprospekts keine Veränderungen betreffend den HSL Fund stattgefunden 

haben oder dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu irgendeinem 

Zeitpunkt nach der Drucklegung dieses Emissionsprospekts vollständig und korrekt sind. 

Die zukunftsbezogenen Aussagen dieses Emissionsprospekts enthalten Vorhersagen, 

Einschätzungen und Prognosen, die sich auf Informationen stützen, über welche die 

Fondsleitung zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Emissionsprospekts verfügt. Die 

zukunftsbezogenen Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten und Prognosen der 

Fondsleitung wieder. Sie stellen keine historischen Tatsachen dar und bieten keine 

Gewähr für die zukünftige Finanzlage, Geschäftstätigkeit, Performance oder die 

zukünftigen Ergebnisse des Fonds. Verschiedene Faktoren, Risiken und Ungewissheiten 

können die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Erwartungen und 

die Bewertung des Fondsvermögens negativ beeinflussen, was zu einer Verminderung 

des Anteilswertes (bis zu einem Totalverlust) führen kann. Insbesondere sind dies die 

folgenden Faktoren, Risiken und Ungewissheiten:  
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1. Zinssatzschwankungen; 

2. Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; 

3. Änderungen von Gesetzen, Reglementen oder Praktiken in Kantonen, in denen 

der HSL Fund tätig ist; 

4. Schwankungen an den in- und ausländischen Finanzmärkten; 

5. Fluktuationen der Rohstoffpreise; 

6. Verschiedene Ereignisse wie Seuchen, Pandemien (COVID-19), Krieg und 

Terroranschläge, die das Konsumentenverhalten erheblich beeinflussen; 

7. Änderungen, die sich auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, 

geschäftlichen, finanziellen, monetären und Börsenbedingungen auswirken. 

Ausdrücke wie «denken», «erwarten», «absehen», «beabsichtigen», «planen», 

«vorhersehen», «einschätzen», «vorhaben», «können» und «würden unter Umständen» 

sowie alle davon abgeleiteten Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten 

Aussagen in diesem Prospekt zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen müssen 

jedoch nicht unbedingt anhand von solchen Ausdrücken kenntlich gemacht werden. 

Weder die Fondsleitung noch die Depotbank ist dazu verpflichtet, die in diesem 

Emissionsprospekt enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf den neuesten Stand 

zu bringen, auch dann nicht, wenn sich diese aufgrund neuer Informationen und 

Ereignisse oder anderer Umstände als überholt und unzutreffend erweisen. Alle 

nachfolgenden, dem Fonds zuzuordnenden, schriftlichen oder mündlichen Aussagen 

über die Zukunft müssen gesamthaft und unter Berücksichtigung der vorgenannten 

Faktoren betrachtet werden. 

Die Fondsleitung hat niemanden dazu ermächtigt, Informationen zu verbreiten oder von 

diesem Emissionsprospekt abweichende Aussagen zu machen. Sollte es dennoch zur 

Verbreitung solcher Informationen bzw. zu solchen Aussagen kommen, sind diese als 

nicht autorisiert zu betrachten.  

1.2 Keine Empfehlung 

Beschliesst ein Anleger, Anteile des HSL Fund zu kaufen oder zu verkaufen, so sollte er 

seinem Entscheid seine eigene Analyse des Fonds zugrunde legen und die mit solchen 

Anteilen verbundenen Vorteile und Risiken berücksichtigen. Der Anleger wird 

insbesondere aufgefordert, vor Abschluss eines Geschäfts sein Risikoprofil einer 

genauen Prüfung zu unterziehen, die besonderen Risiken der Anteile des Fonds 

abzuwägen und sich über die Risiken im Wertschriftenhandel zu 

informieren, indem er die von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebene 

und revidierte Broschüre „Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten“ liest (verfügbar 

unter folgender Internetadresse: www.swissbanking.ch). 



  

 

8 
 

1.3 Force Majeure 

Die Fondsleitung sowie die Bank J. Safra Sarasin AG als Depotbank haben das Recht, 

jederzeit vor dem Liberierungsdatum aufgrund von bedeutenden Ereignissen nationaler 

oder internationaler, währungspolitischer, finanzieller, wirtschaftlicher, politischer oder 

abwicklungstechnischer Natur oder bei Eintreten von Vorkommnissen anderer Art, die 

den Erfolg des Angebots in Frage stellen würden, die Emission der Anteile zu 

verschieben bzw. diese nicht durchzuführen. 

2 Vertriebs- und Verkaufseinschränkungen 

2.1 Im Allgemeinen 

Dieser Emissionsprospekt ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur 

Unterbreitung eines Zeichnungsangebots für andere Titel als diejenigen, auf welche der 

Emissionsprospekt sich bezieht. In jenen Fällen, wo ein solches Angebot bzw. eine 

solche Aufforderung gesetzeswidrig wäre, stellt er auch kein Verkaufsangebot und keine 

Aufforderung zur Unterbreitung eines Zeichnungsangebots für Anteile des Fonds dar. Es 

wurden keine Schritte unternommen, um die Eintragung oder Zulassung der Anteile des 

HSL Fund in einer anderen Rechtsordnung als der Schweiz zu beantragen oder die 

Anteile in irgendeiner anderen Form Anlegern in solch einer anderen Rechtsordnung 

anzubieten. In bestimmten Rechtsordnungen können die Verbreitung dieses 

Emissionsprospekts oder das Angebot und der Verkauf von Anteilen des HSL Fund von 

Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten sein. Die Fondsleitung und die Depotbank 

fordern alle im Besitz dieses Emissionsprospekts befindlichen Personen auf, sich zu 

informieren, ob in ihrer Rechtsordnung solche Einschränkungen bestehen, und sich 

gegebenenfalls daran zu halten. 

Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. 

Für folgendes Land liegt eine Vertriebsbewilligung vor: Schweiz. 

Alle Informationen zum HSL Fund stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine 

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einem Land dar, in dem diese Art von 

Angebot oder Aufforderung rechtswidrig ist oder in dem eine Person, die ein solches 

Angebot oder eine solche Aufforderung abgibt, nicht die erforderliche Berechtigung dazu 

besitzt. Alle Informationen zum Fonds richten sich ausdrücklich nicht an Personen, an 

welche die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung aufgrund 

geltender Gesetze verboten ist.  
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2.2 U.S.A und U.S. persons 

Der HSL Fund wurde und wird in den Vereinigten Staaten nicht gemäss dem United 

States Investment Company Act von 1940 registriert. Anteile des Fonds wurden und 

werden in den Vereinigten Staaten nicht nach dem United States Securities Act von 1933 

registriert. Daher dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA und ihrer Territorien 

oder an US-Personen bzw. zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft, vertrieben 

oder ausgeliefert werden. US-Personen sind (i) natürliche Personen, die (a) 

Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika sind, oder (b) ihr Domizil in den 

Vereinigten Staaten von Amerika haben, oder (c) über eine ständige 

Aufenthaltsbewilligung in den Vereinigten Staaten von Amerika verfügen, oder (d) im 

Besitze einer gültigen oder abgelaufenen Greencard der Vereinigten Staaten von 

Amerika sind, oder (e) in den Vereinigten Staaten von Amerika (umfassend deren 

Territorien und Besitzungen) geboren wurden, oder (f) aufgrund sonstiger Tatsachen in 

den Vereinigten Staaten von Amerika steuerpflichtig sind; sowie (ii) 

Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften oder andere Rechtsgebilde, die nach 

dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. eines Bundesstaates, Territoriums 

oder einer Besitzung der Vereinigten Staaten errichtet wurden oder verwaltet werden. 

Spätere Übertragungen von Anteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an US-

Personen sind unzulässig.
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3 Bezugsangebot / Angabe zu den Konditionen 

3.1 Terminübersicht 

Ereignis Datum 

Letzter Handelstrag der bisherigen Anteile cum Bezugsrechts 8. Juni 2026 

Erster Handelstag der bisherigen Anteile ex Bezugsrecht 9. Juni 2026 

Ex-Datum für das Bezugsrecht 9. Juni 2026 

Erster Handelstag der Bezugsrechte 9 Juni 2026 

Letzter Handelstag der Bezugsrechte 17. Juni 2026 

Ende der Bezugsfrist 19. Juni 2026 

Zuteilung der neuen Anteile 19. Juni 2026 

Bekanntgabe und Publikation der Anzahl effektiv neu 

auszugebenden und zu kotierender Anteile 
22. Juni 2026 

Liberierung der neuen Anteile 25. Juni 2026 

Zahlung der neuen Anteile / Lieferung der neuen Anteile 25. Juni 2026 

Kotierung und erster Handelstag der neuen Anteile an der 

SIX Swiss Exchange 
25. Juni 2026 

3.2 Auszugebende Anteile 

Die Geschäftsleitung der Helvetica Property Investors AG in Zürich hat am 8. Mai 2026 

als Fondsleitung des HSL Fund die Ausgabe von 

maximal 396 799 neuen Anteilen des HSL Fund  

beschlossen. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 

3 571 184 auf maximal 3 967 983 Anteile. 

Die Emission wird kommissionsweise („best effort Basis“) im Rahmen eines 

Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden 

Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete 

Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu 

auszugebenden Anteile reduziert. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach 

Ablauf der Bezugsfrist allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen, und 

anschliessend zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im 
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Markt zu platzieren. Nach dem Ende der Bezugsfrist gibt die Fondsleitung die Anzahl der 

effektiv zu emittierenden Anteile bekannt.  

Die Fondsleitung und die Depotbank behalten sich das Recht vor, die Kapitalerhöhung 

jederzeit vor der Liberierung abzubrechen. 

Die vorliegende Emission erfolgt mit Bezugsrechten, um eine Verwässerung des 

Fondsvermögens im Interesse der bisherigen Anteilsinhaber zu vermeiden. Der HSL 

Fund bleibt trotz dieser Emission im Bezugsrecht ein Open-End-Fonds, dessen 

wesentliches Merkmal die Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen ist. 

Gestützt auf den vorliegenden Emissionsprospekt, der die ausschliessliche Grundlage 

für alle Zeichnungen von Anteilen ist, werden die neuen Anteile den bisherigen Inhabern 

von Anteilen des HSL Fund unter Wahrung des Bezugsrechtes und soweit bisherige 

Anteilsinhaber ihr Bezugsrecht nicht ausüben, neuen Interessenten zu folgenden 

Bedingungen zum Bezug angeboten. 

Die neuen Anteile werden allen Anlegern zu folgenden Bedingungen zur Zeichnung 

angeboten: 

3.3 Bezugsfrist 

Die Bezugsfrist läuft vom 9. Juni 2026, 12.00 Uhr (MESZ) bis am 19. Juni 2026, 12.00 

Uhr (MESZ). 

Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. 

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich. 

3.4 Bezugsverhältnis und Zuteilung der Bezugsrechte 

Jedem bisherigen HSL Fund Anteil wird ein (1) Bezugsrechte zugeteilt. Neun (9) 

Bezugsrechte geben Anrecht auf den Bezug von einem (1) neuen HSL Fund Anteil 

gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken (CHF). 

Aufgrund des Bezugsverhältnisses können sich Fraktionen (Bruchteile neuer Anteile) 

ergeben. Anleger mit Fraktionen müssen bei der Ausübung ihrer Bezugsrechte auf die 

nächste tiefere ganze Anzahl neuer Anteile abrunden. 

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 8. Juni 2026 (nach Handelsschluss). 

Ab dem 9. Juni 2026 werden die Anteile ex Bezugsrecht gehandelt. 

3.5 Best-Effort-Emission 

Die Anzahl der neuen emittierten und zu kotierenden Anteile wird von der Fondsleitung 

nach Ablauf der Zeichnungsfrist auf Grundlage der eingegangenen Zeichnungsanträge 

von der Fondsleitung festgelegt und voraussichtlich am 19. Juni 2026 bekannt gegeben. 

Deshalb könnte sich das definitive Emissionsvolumen auf weniger als 396 799 belaufen.  
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3.6 Ausgabepreis 

Der Ausgabepreis beträgt CHF 103.20 netto pro neuen Anteil des HSL Fund (gerundet 

auf zwei Stellen nach dem Komma).  

Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Er beruht auf 

dem Nettoinventarwert per 31. Dezember 2025 (geprüft). Er umfasst die 

Ausgabekommission in Höhe von 0.5 % und 0.75 % Zuschlag zum NAV gemäss 

Fondsprospekt, Wertveränderungen der Liegenschaften bis zur Liberierung sowie 

Nettoerträge und Nebenkosten gemäss Budget des laufenden Geschäftsjahrs bis zum 

Liberierungsdatum, bereinigt um die Dividende für das Jahr 2025.  

Die Liegenschaften des Fonds wurden durch die unabhängigen Schätzungsexperten per 

31. Dezember 2025 für den Jahresbericht 2025 neu geschätzt. Diese Schätzungen 

bildeten die Grundlage für die Errechnung des Ausgabepreises. 

3.7 Mindestzeichnung 

Ein Anteil. 

3.8 Bezugsrechtsnachweis / Ausübung des Bezugsrechts / Nicht 

ausgeübte Bezugsrechte 

Jenen Anlegern, die ihre Anteile im offenen Depot bei einer Bank aufbewahren, werden 

die Bezugsrechte direkt eingebucht. Die Ausübung der Bezugsrechte hat nach den 

Weisungen der Depotbank zu erfolgen. Es können nur ganze Anteile gezeichnet werden 

(keine Fraktionen möglich). Während der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte 

verfallen wertlos und ohne Entschädigung. Die Ausübung der Bezugsrechte ist 

unwiderruflich. Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Bezugsfrist 

allenfalls nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen und anschliessend zusammen mit 

der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt im Markt zu platzieren 

3.9 Bezugsrechtshandel 

Es findet ein offizieller Bezugsrechtshandel vom 9. Juni 2026 bis 17. Juni 2026 an der 

SIX Swiss Exchange statt. Der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten 

Bezugsrechte ist aufgrund von Angebot und Nachfrage Schwankungen unterworfen. Es 

gibt keine Gewähr dafür, dass sich in diesem Zeitraum auch tatsächlich ein aktiver Markt 

für die Bezugsrechte entwickelt. Die Werthaltigkeit der Bezugsrechte kann nicht 

gewährleistet werden. 

3.10 Ex-Notierung / Ablehnung / Zuteilung 

Die Anteile des HSL Fund werden voraussichtlich ab dem 9. Juni 2026 an der SIX Swiss 

Exchange ex-Bezugsrecht gehandelt. 
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Die Fondsleitung kann Zeichnungen zurückweisen, namentlich bei Verletzung der 

Verkaufsrestriktionen. Bei Überschreitung des Maximalbetrags der Emission entscheidet 

die Fondsleitung über die Zuteilung und gegebenenfalls über Kürzungen. 

Die Zuteilung der Anteile des HSL Fund erfolgt nach Ablauf der Bezugsfrist, 

voraussichtlich am 19. Juni 2026 (bei einer Verkürzung oder Verlängerung der 

Zeichnungsfrist ändert sich dieses Datum), wobei das Bezugsrecht der bisherigen 

Anteilsinhaber gewahrt ist. 

3.11 Liberierung / Lieferung 

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt durch die Einzahlung in Schweizerfranken 

(CHF) voraussichtlich am 25. Juni 2026. Bei einer Verkürzung oder Verlängerung der 

Zeichnungsfrist ändert sich dieses Datum.  

Über die Ausübung der Bezugsrechte gezeichnete Anteile werden über die SIX SIS AG, 

Olten (Clearingstelle) geliefert. Die über die Platzierung nicht ausgeübter Bezugsrechte 

emittierten Anteile werden über die Depotbank geliefert. 

3.12 Kotierung / börslicher Handel der Anteile 

Die Kotierung der neuen Anteile gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen der SIX 

Swiss Exchange wurden auf den 25. Juni 2026 beantragt. Die bisherigen Anteile des 

HSL Fund sind gemäss Standard für kollektive Kapitalanlagen an der SIX Swiss 

Exchange kotiert. Handelswährung ist der Schweizer Franken (CHF). Die genaue Anzahl 

der effektiv neu zu emittierenden und zu kotierenden Anteile wird nach Ablauf der 

Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben. 

Der börsliche Handel der Anteile wird durch die Swiss Finance & Property AG als Market 

Maker sichergestellt.

3.13 Verurkundung 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht 

berechtigt, die Aushändigung eines Anteilscheins zu verlangen. 

3.14 Ausschüttungen 

Die neuen Anteile partizipieren am Erfolg des HSL Fund ab dem 1. Januar 2026.  

3.15 Anlegerkreis 

Der HSL Fund steht qualifizierten Anlegern und nicht qualifizierten Anlegern offen. 
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3.16 Anzahl der zu emittierenden Anteile 

Die genaue Anzahl der effektiv neu zu emittierenden Anteile werden nach Ablauf der 

Bezugsfrist durch die Fondsleitung in einer Medienmitteilung und auf 

www.swissfunddata.ch bekanntgegeben. 

3.17 Verwendung des Emissionserlöses 

Der Erlös dieser Emission wird im Rahmen der Anlagepolitik des Immobilienfonds in 

Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz investiert (siehe zur 

Anlagepolitik des Immobilienfonds § 8 des Fondsvertrages). 

4 Allgemeine Informationen 

4.1 Informationen über den HSL Fund 

Der HSL Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds 

gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) für 

sämtliche Anlegerinnen und Anleger. Der Fondsvertrag wurde von der Helvetica Property 

Investors AG, Zürich, als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der Banque 

Cantonale Vaudoise als damalige Depotbank der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 

FINMA unterbreitet und von dieser erstmals am 5. Juli 2018 genehmigt. 

Der HSL Fund basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die 

Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen 

Fondsanteile am Fonds zu beteiligen und diesen gemäss den Bestimmungen von 

Gesetz und Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die 

Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen 

Aufgaben am Fondsvertrag teil. 

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der 

Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene 

Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.  

Der HSL Fund ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 

4.2 Anlageziel und Anlagepolitik 

Das Anlageziel des HSL Fund besteht darin, ein Portfolio von wohnwirtschaftlich 

genutzten Liegenschaften in der ganzen Schweiz aufzubauen. Des Weiteren 

beabsichtigt der Fonds die langfristige Substanzerhaltung und eine angemessene 

Ausschüttung der Erträge zu ermöglichen. 

Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment. Dabei 

fokussiert der Fonds auf traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne 

Wohnformen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, die sich an Lagen mit 
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einer guten Infrastruktur sowie mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im 

Anlagefokus stehen sowohl schwergewichtig familiengerechter und bezahlbarer 

Wohnraum, moderne Wohnformen und neuwertige Bestandes-Liegenschaften, als auch 

Objekte mit Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Bauprojekte 

und Wohn-Projektentwicklungen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in gemischt 

genutzte und kommerzielle Liegenschaften investieren. 

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. Weitere Beschränkungen finden sich in § 10 ff. 

Fondsvertrages. 

4.3 Verwendung des Emissionserlöses 

Siehe Ziff. 3.17 des Emissionsprospekts. Per 31. Dezember 2025 weist der HSL Fund 

die folgenden Ergebnisse aus: 

 31. Dezember 2025 

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 523 202 677 

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 366 806 741 

Nettoinventarwert pro Anteil CHF 102.69 

Total Expense Ratio (TER) REF GAV 0.69 % 

Anzahl Liegenschaften 38 

Anlagerendite 4.68 % 

Mietausfallrate auf dem Bestand1 3.47 % 

Fremdfinanzierungsquote 27.55 % 

1Die Kennzahlen wurden gemäss der «Fachinformation Kennzahlen von Immobilienfonds» vom 13. September 2016 

der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.  

4.4 Ausblick 

Die Fondleitung ist von der langfristig hohen Attraktivität des Schweizer 

Immobilienmarkts überzeugt und strebt für das laufende Jahr den weiteren Ausbau des 

bestehenden Wohnimmobilienportfolios an.  

Das herrschende Zinsumfeld bewegt sich seit Monaten seitwärts und Anlagen in 

Wohnimmobilien sind attraktiv und haben weiterhin Potential. Den Markt für 

Wohnimmobilien beurteilt die Fondsleitung punktuell – vor allem mit Blick auf die 

Leerstände – als herausfordernd, erkennt aber auch zahlreiche Chancen, durch 
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unternehmerisches «hands on» Liegenschaftsmanagement Mehrwert zu schaffen und 

attraktive Ausschüttungen zu liefern.  

In den Liegenschaften des Portfolios werden zu attraktiven und bezahlbaren Konditionen 

gut konzipierte Wohnungen angeboten. Das Fondsmanagement kennt den Wohn-

Immobilienanlagemarkt in allen Details und ist täglich mit der Akquisition und Prüfung 

von geeigneten Wohnimmobilien befasst. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und der 

Spezialisierung unserer Mitarbeitenden verfügt die Fondsleitung über eine gut gefüllte 

und vielversprechende Akquisitionspipeline. Erworbene Wohnobjekte überzeugen durch 

ihre Lage, die Konzeption und Grösse der Wohnungen, und durch ihren allgemeinen 

Zustand, vor allem in wirtschaftsstärkeren Regionen, an guten Mikrolagen, die mit ÖV 

gut erreichbar sind und über eine gute Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten 

und Schulen, Sport und Freizeit) verfügen. 

Im Rahmen von weiteren, zukünftigen Käufen wird die Fondsleitung wie bis anhin 

konsequent darauf achten, Opportunitäten und Schwächen zu erkennen und diese 

bestmöglich im Rahmen der Preisfindung zu berücksichtigen. 

Das weitere Wachstum des Fonds wird durch eine stark gefüllte Pipeline mit 

hochwertigen Wohnliegenschaften getrieben. 

4.5 Profil des typischen Anlegers  

Der HSL Fund steht allen Anlegern offen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem 

langfristigen Anlagehorizont. Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des 

Inventarwertes der Fondsanteile verkraften und sind nicht auf einen bestimmten Termin 

hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen. Der Fonds ist besonders geeignet für 

institutionelle Anleger und private Anleger mit hohem Anlagevolumen. 

4.6 Fondsvolumen 

Das Nettofondsvermögen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2025 betrug 

CHF 366 806 741.  

4.7 Verkehrswert der Liegenschaften 

Der Verkehrswert der Liegenschaften betrug CHF 504 479 000 per Jahresabschluss vom 

31. Dezember 2025. 

4.8 Anlageentscheide 

Die Fondsleitung trifft die Anlageentscheide für den Anlagefonds selbst. Die 

Mitarbeitenden der Helvetica Property Investors AG zeichnen sich durch ihre langjährige 

Erfahrung im Bereich der indirekten und direkten Immobilienanlagen aus. 
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4.9 Kapitalveränderungen 

Nettofondsvermögen Veränderungen 

31. Dezember 2021 CHF 310 741 745 

31. Dezember 2022 CHF 446 764 806 

31. Dezember 2023 CHF 423 842 683 

31. Dezember 2024 CHF 387 377 826 

31. Dezember 2025 CHF 366 806 741 

 

 

Verkehrswert der Liegenschaften Veränderungen 

31. Dezember 2021 CHF 500 787 000 

31. Dezember 2022 CHF 817 910 000 

31. Dezember 2023 CHF 756 376 000 

31. Dezember 2024 CHF 530 312 000 

31. Dezember 2025 CHF 504 479 000 

 

 

4.10 Ausschüttungen 

Datum Ausschüttungen 

31. Dezember 2021 CHF 3.40 pro Anteil 

31.Dezember 2022 CHF 3.45 pro Anteil 

31. Dezember 2023 CHF 2.20 pro Anteil 

31. Dezember 2024 CHF 2.80 pro Anteil 

31. Dezember 2025 CHF 2.80 pro Anteil 
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4.11 Kursentwicklung des HSL Fund (in CHF) 

 

Quelle: Bank J. Safra Sarasin AG per 30.4.2026 

 

4.12 Portfolioveränderungen seit dem 1. Januar 2026 

Seit dem 1. Januar 2026 wurde die Liegenschaften in Biel (Poststrasse 32-44) und 

Zürich (Gagliardiweg 9) verkauft und zwei Liegenschaften in Romanshorn TG (Antritt per 

01.03.2026) und Villmergen AG (Antritt per 01.05.2026) gekauft.  

5 Sonstige Dokumente und Beilagen 
Der vorliegende Emissionsprospekt enthält in Teil B den Prospekt mit integriertem 

Fondsvertrag per 29. Mai 2026 und in Abschnitt C den geprüften Jahresbericht per 31. 

Dezember 2025 sowie den ungeprüften Halbjahresabschluss per 30. Juni 2025. Der 

Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der geprüfte Jahresbericht per 31. Dezember 

2025 sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht per 30. Juni 2025 bilden ein integrierter 

Bestandteil dieses Emissionsprospekts. Diese Dokumente wie auch der vereinfachte 

Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.  

Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die gegenwärtige 

oder künftige Entwicklung.  

6 Gerichts-, Schieds- und Administrativverfahren 
Es liegen keine Gerichts-, Schied- und Administrativverfahren vor, die den HSL Fund 

betreffen. 

7 Verantwortlichkeitserklärung 
Die Helvetica Property Investors AG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses 

Emissionsprospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 

Emissionsprospekts richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden. 
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8 Kontakte 

8.1 Fondsleitung 

  

Adresse 
Helvetica Property Investors AG,  

Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich 

Telefon +41 43 544 70 80 

E-Mail finance@helvetica.com 

 

 

8.2 Depotbank 

  

Adresse: 
Bank J. Safra Sarasin AG,  

Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel 

Telefon:  + 41 58 317 40 35 

E-Mail: corporate.actions@jsafrasarasin.com 
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Teil B Verkaufsprospekt mit integriertem 

Fondsvertrag 

 

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der 

jeweils letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht 

veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Anteilen des Immobilienfonds. 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im Basisinformationsblatt oder im 

Fondsvertrag enthalten sind. 
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Helvetica Swiss Living Fund 
(HSL Fund) 

      

Fondsname   Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) 

Fondskategorie   Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds 
   

Fondsleitung   Helvetica Property Investors AG 

Rechtsform  Aktiengesellschaft 

Sitz  Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich 
   

Depotbank   Bank J. Safra Sarasin AG 
Depotbankkontrolle 

Rechtsform  Aktiengesellschaft 

Sitz  Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel 
   

Zahlstelle   Bank J. Safra Sarasin AG  

Rechtsform  Aktiengesellschaft 

Sitz  Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel 
   

Prüfgesellschaft   PricewaterhouseCoopers AG 

Rechtsform  Aktiengesellschaft 

Sitz  Birchstrasse 160, 8050 Zürich 
   

Market Maker  Swiss Finance & Property AG 

Rechtsform  Aktiengesellschaft 

Sitz  Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich 

 

 

Fassung 

29. Mai 2026 
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Teil 1 

Prospekt 
 
 

 

Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das 
Basisinformationsblatt und der jeweils letzte Jahres- bzw. 
Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht 
veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von 
Anteilen des Immobilienfonds. 

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, im 
Basisinformationsblatt oder im Fondsvertrag enthalten 
sind. 

Building Enduring Value. 
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Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag des Helvetica Swiss Living Fund 

1 Informationen über 

den Immobilienfonds 

1.1 Gründung des Immobilienfonds  

in der Schweiz 

Der Fondsvertrag des Helvetica Swiss Living Fund 

wurde von der Helvetica Property Investors AG, Zürich, 

als Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der 

damaligen Depotbank, der Banque Cantonale Vau-

doise, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA 

unterbreitet und von dieser erstmals am 5. Juli 2018 ge-

nehmigt. 

1.2 Laufzeit 

Der Immobilienfonds besteht auf unbestimmte Zeit. 

1.3 Für den Immobilienfonds relevante 

Steuervorschriften  

Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine 

Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt grundsätzlich weder 

einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme 

bilden Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. Die 

Erträge aus direktem Grundbesitz unterliegen gemäss 

dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer der 

Besteuerung beim Fonds selbst und sind dafür beim 

Anteilinhaber steuerfrei. Kapitalgewinne aus direktem 

Grundbesitz sind ebenfalls nur beim Immobilienfonds 

steuerbar. Der Immobilienfonds hält Liegenschaften 

über die von ihm gehaltenen Immobiliengesellschaften 

und nicht im Direktbesitz. Bei diesen Liegenschaften 

werden die Gewinn- und Kapitalsteuern nicht vom Im-

mobilienfonds, sondern von den vom Immobilienfonds 

gehaltenen Immobiliengesellschaften entrichtet (auf der 

Basis ihrer statutarischen Einzelabschlüsse). Der Fonds 

selbst (vertraglicher Anlagefonds) wird gewinnsteuerlich 

transparent behandelt, d.h. er ist kein Steuersubjekt und 

unterliegt somit weder der Gewinn- noch der Kapital-

steuer.  

Die im Fonds auf inländischen Erträgen abgezogene 

eidgenössische Verrechnungssteuer kann von der 

Fondsleitung für den Immobilienfonds vollumfänglich 

zurückgefordert werden. 

Die Ertragsausschüttungen des Fonds (an in der 

Schweiz und im Ausland domizilierte Anleger) unterlie-

gen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellen-

steuer) von 35 %. Diesbezüglich wird auf den Reinge-

winn des statutarischen Einzelabschlusses des Fonds 

(vertraglicher Anlagefonds), abzüglich allfällige reali-

sierte Kapitalgewinne, abgestellt. 

Verrechnungssteuerfrei sind Ausschüttungen von reali-

sierten Kapitalgewinnen des Fonds aus der Veräusse-

rung von Beteiligungen und übrigen Vermögenswerten, 

sofern sie mit separatem Coupon ausgeschüttet wer-

den. 

Verrechnungssteuerfrei sind ausserdem Fondskapital-

rückzahlungen, sofern sie mit separatem Coupon aus-

geschüttet werden. 

In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Ab-

zug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in 

der Steuererklärung resp. durch separaten Verrech-

nungssteuerantrag zurückfordern. 

Im Ausland domizilierte Anleger können die Verrech-

nungssteuer nach dem allfällig zwischen der Schweiz 

und ihrem Domizilland bestehenden Doppelbesteue-

rungsabkommen zurückfordern, sofern eine Abkom-

mensberechtigung besteht. Bei fehlendem Abkommen 

besteht keine Rückforderungsmöglichkeit. 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeiti-

gen Rechtslage und Praxis (insbesondere den Kreis-

schreiben 24 und 25 der ESTV) aus. Änderungen der 

Gesetzgebung, Rechtsprechung beziehungsweise der 

Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben aus-

drücklich vorbehalten. 

Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Aus-

wirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen 

oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich 

nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domi-

zilland des Anlegers. Für diesbezügliche Auskünfte 

wenden sich Anleger an ihren Steuerberater. 

Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus: 

▪ Internationaler automatischer Informationsaus-

tausch in Steuersachen (automatischer Informa-

tionsaustausch): 

Dieser Immobilienfonds qualifiziert für die Zwecke 

des automatischen Informationsaustausches im 

Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorgfaltsstan-

dards der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
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menarbeit und Entwicklung (OECD) für Informatio-

nen über Finanzkonten (GMS) als nicht meldendes 

Finanzinstitut. 

▪ FATCA: 

Die Fondsleitung ist bei den US-Steuerbehörden als 

Certified Deemed-Compliant Advisor and Invest-

ment Manager im Sinne der Section 1471 – 1472 

des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account 

Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher 

Erlasse, „FATCA“) angemeldet. Der Fonds wurde 

als Non-reporting IGA FFI qualifiziert und bei den 

US-Steuerbehörden mit folgender Global Intermedi-

ary Identification Number (GIIN) angemeldet: 

J5099H.99999.SL.756. 

1.4 Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember. 

1.5 Prüfgesellschaft 

Prüfgesellschaft ist PricewaterhouseCoopers AG, Birch-

strasse 160, 8050 Zürich. 

1.6 Anteile 

Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig 

geführt.  

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht 

zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung 

der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteils-

klassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.  

Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unter-

teilt. 

1.7 Kotierung und Handel 

Der Fonds ist ein an der SIX Swiss Exchange («SIX») 

kotierter Immobilienfonds. Die Anleger können ihre An-

teile börsentäglich an der SIX kaufen und verkaufen.  

Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen börslichen 

Handel der Immobilienfondsanteile an der SIX über die 

Swiss Finance & Property AG sicher.  

1.8 Bedingungen für die Ausgabe und 

Rücknahme von Fondsanteilen 

Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich. Sie darf 

nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bestimmt 

die Anzahl der neu auszugebenden Anteile, das Be-

zugsverhältnis für die bisherigen Anleger, die Emissi-

onsmethode für das Bezugsrecht und die übrigen Be-

dingungen in einem separaten Emissionsprospekt. 

Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende ei-

nes Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von 12 Monaten, kündigen. Die Fondsleitung 

kann unter bestimmten Bedingungen die während eines 

Rechnungsjahres gekündigten Anteile vorzeitig zurück-

zahlen (vgl. § 17 Ziff. 2 Fondsvertrag). Falls der Anleger 

die vorzeitige Rückzahlung wünscht, so hat er dies bei 

der Kündigung schriftlich zu verlangen. Die ordentliche 

wie auch die vorzeitige Rückzahlung erfolgen innerhalb 

von drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjah-

res (vgl. § 5 Ziff. 5 Fondsvertrag). 

Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum 

Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und bei 

jeder Ausgabe von Anteilen berechnet. 

Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: im Hinblick auf 

die Ausgabe berechneter Nettoinventarwert, zuzüglich 

der Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notariats-

kosten, Gebühren, marktkonforme Courtagen, Kommis-

sionen, Abgaben usw.), die dem Immobilienfonds im 

Durchschnitt aus der Anlage des einbezahlten Betrages 

erwachsen und zuzüglich der Ausgabekommission. Die 

Höhe der Nebenkosten und der Ausgabekommission ist 

aus der nachfolgenden Ziff. 1.12 des Prospekts ersicht-

lich. 

Der Rücknahmepreis ergibt sich wie folgt: im Hinblick 

auf die Rückgabe berechneter Nettoinventarwert, abzü-

glich der Nebenkosten, die dem Immobilienfonds im 

Durchschnitt aus dem Verkauf eines dem gekündigten 

Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen 

und abzüglich der Rücknahmekommission. Die Höhe 

der Nebenkosten und der Rücknahmekommission ist 

aus der nachfolgenden Ziff. 1.12 des Prospekts ersicht-

lich. 

Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf zwei Stellen 

nach dem Komma gerundet. 
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Die Fondsleitung veröffentlicht den Verkehrswert des 

Fondsvermögens und den sich daraus ergebenden In-

ventarwert der Fondsanteile gleichzeitig mit der Be-

kanntgabe dieser Werte an die mit dem regelmässigen 

börslichen Handel der Anteile betraute Bank oder dem 

damit betrauten Wertpapierhaus in den Publikationsor-

ganen. 

1.9 Verwendung der Erträge 

Die Ausschüttung der Erträge erfolgt jeweils innerhalb 

von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjah-

res. 

Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttun-

gen vornehmen. Die Ausschüttung kann sowohl als ver-

rechnungssteuerpflichtige Ertragsausschüttung als auch 

als verrechnungssteuerfreie Fondskapitalrückzahlung 

erfolgen. Bis zu 30 % des Nettoertrages können auf 

neue Rechnung vorgetragen werden. Auf eine Aus-

schüttung kann verzichtet und der gesamte Nettoertrag 

kann auf neue Rechnung vorgetragen werden. Reali-

sierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sa-

chen und Rechten können von der Fondsleitung ausge-

schüttet oder zur Wiederanlage zurückbehalten werden. 

Für weitere Details zu den Ausschüttungen, insbeson-

dere zur steuerlichen Behandlung der Ausschüttungen 

wird auf den Jahresbericht verwiesen. Für steuerliche 

Zwecke ist der Einzelabschluss des Fonds nach Obliga-

tionenrecht massgebend. 

1.10 Anlageziel und Anlagepolitik des  

Immobilienfonds 

1.10.1 Anlageziel 

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der 

langfristigen Substanzerhaltung und in der Erzielung 

angemessener Ausschüttungen (vgl. § 22 Ziff.1 des 

Fondsvertrages). 

1.10.2 Anlagepolitik 

Der Fonds investiert primär in wohnwirtschaftlich ge-

nutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz und in an-

dere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.  

Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis 

mittleren Preissegment. Dabei fokussiert der Fonds auf 

traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne 

Wohnformen, vornehmlich in urbanen und suburbanen 

Lagen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, 

die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur sowie mit 

einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im 

Anlagefokus stehen sowohl neuwertige Bestandes-Lie-

genschaften als auch Objekte mit Unterhalts- und In-

standsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Baupro-

jekte und Wohn-Projektentwicklungen.  

Detaillierte Angaben zu der Anlagepolitik und deren Be-

schränkungen sind aus dem Fondsvertrag (vgl. Teil II, 

§ 7-15) ersichtlich. Angaben zur Nachhaltigkeit finden 

sich nachfolgend. 

Der Immobilienfonds berücksichtigt entlang der Immobi-

lienlebens- und Investitionszyklen Environmental-, 

Social- und Governance-Vorgaben («ESG-Vorgaben») 

und verfolgt eine systematische und schrittweise Opti-

mierung der Liegenschaften hinsichtlich definierter 

Nachhaltigkeitskriterien, welche sich an der übergeord-

neten Nachhaltigkeitsstrategie orientieren. Die Nachhal-

tigkeitsstrategie wird mit dem Nachhaltigkeitsbericht pu-

bliziert und mindestens alle fünf Jahre systematisch 

überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet (hel-

vetica.com/esg). 

Namentlich fliessen nachfolgende ausgewählte Nach-

haltigkeitsziele der United Nations (Sustainable Develo-

pment Goals – SDG, sdgs.un.org/goals) in die Nachhal-

tigkeitsstrategie ein: 

▪ Massnahmen zum Klimaschutz (Nummer 13); 

▪ Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum 

(Nummer 8); 

▪ Nachhaltige Städte und Gemeinden (Nummer 11). 

In Anlehnung an die Klimastrategie des Bundes, ist es 

das Ziel der Fondsleitung die Treibhausgase des Be-

standesportfolios bis 2035 auf 6.5 kg CO2,e / m2 (für 

Scope 1+2) und bis 2050 auf Netto Null zu reduzieren 

(Nachhaltigkeitsansatz Klima-Ausrichtung). Durch 

die Anwendung dieses Anlageansatzes im Rahmen der 

Anlagepolitik verträgt sich der Immobilienfonds über die 

finanziellen Ziele hinaus mit den Nachhaltigkeitszielen 

(Verträglichkeit). 

Als zentrales Entscheidungstool definiert die Fondslei-

tung einen CO2-Absenkpfad. Der Absenkpfad wird jähr-

lich aktualisiert und publiziert. Die Einhaltung dieses Ab-

senkpfades wird im Bestandesportfolio insbesondere 

durch den Ersatz von Heizungen mit fossilen Energie-
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trägern, Gebäudehüllensanierungen, den Bau von Pho-

tovoltaik-Anlagen sowie den Einsatz von erneuerbaren 

Energieträgern ermöglicht.  

Im Rahmen des Kaufprozesses von Liegenschaften 

werden Nachhaltigkeitsaspekte analysiert. Dabei wer-

den Kriterien wie ökologische Qualität, Bausubstanz, 

physische Umweltrisiken sowie Sicherheit berücksich-

tigt. 

Um die Transparenz zu erhöhen und eine konstante 

Kontrolle des Treibhausgasausstosses zu gewährleis-

ten, erfolgt eine jährliche Messung und Publikation der 

folgenden umweltrelevanten Kennzahlen gemäss den 

AMAS-Richtlinien: 

▪ Abdeckungsgrad 

▪ Energieintensität 

▪ Treibhausgasintensität 

▪ Wärmeträgermix 

Diese Kennzahlen beziehen sich, wo nicht anders aus-

gewiesen, auf das gesamte Liegenschaftsportfolio. Die 

Bilanzierung von Treibhausgasen umfasst sowohl di-

rekte (Scope 1) als auch indirekte (Scope 2) Emissio-

nen. Die Fondsleitung implementiert zudem nachfol-

gend qualitativ orientierte Massnahmen zur Reduzie-

rung der Scope-3-Emissionen. 

▪ Innenverdichtung durch Aufstockungen und Anbau-

ten 

▪ Förderung von Nutzungsflexibilität und Kreislaufwirt-

schaft 

▪ Bevorzugung von nachhaltigen Materialen und res-

sourcenschonender Bauweisen 

Bei der Bilanzierung von Treibhausgasen sowie bei der 

Abgrenzung von Scope 1, 2 und 3 wird auf die methodi-

sche Grundlage des CO2-Benchmarks von der «Real 

Estate Investment Data Association, REIDA» verwiesen 

(reida.ch/index.php/co2-benchmark).  

Ergänzende Informationen finden sich auf der Webseite 

der Fondsleitung (helvetica.com). Es besteht keine Ge-

währ, dass der Immobilienfonds das Netto-Null-Ziel bis 

zum Jahr 2050 oder eines der Zwischenziele tatsächlich 

erreicht. 

1.10.3 Der Einsatz von Derivaten 

Die Fondsleitung setzt keine Derivate ein. 

1.10.4 Effektenleihe 

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte. 

1.10.5 Pensionsgeschäfte 

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 

1.11 Der Nettoinventarwert 

Der Nettoinventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem 

Verkehrswert des Gesamtbruttofondsvermögens, ver-

mindert um allfällige Verbindlichkeiten des Immobilien-

fonds sowie um die bei einer allfälligen Liquidation des 

Immobilienfonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, 

dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen 

Anteile. Er wird auf zwei Stellen nach dem Komma ge-

rundet. 

1.12 Vergütungen und Nebenkosten 

1.12.1 Vergütungen und Nebenkosten zulasten 

des Fondsvermögens (Auszug aus § 19 

des Fondsvertrags) 

Verwaltungskommission  

der Fondsleitung  

höchstens 1 % p.a. 

vom Gesamtbruttofonds- 

vermögen 

Market Maker Gebühr CHF 45 000 p.a. 

Die Kommission wird verwendet für die Leitung des Im-

mobilienfonds und der Immobiliengesellschaften, die 

Vermögensverwaltung und gegebenenfalls für die Ver-

triebstätigkeit in Bezug auf den Immobilienfonds. 

Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission 

der Fondsleitung Retrozessionen und/oder Rabatte ge-

mäss den nachstehenden Ausführungen (Ziff. 1.12.3) 

bezahlt. 

Depotbankkommission  

der Depotbank  

höchstens 0.05 % p.a. 

vom Nettoinventarwert 

Die Kommission wird verwendet für die Aufgaben der 

Depotbank, wie die Aufbewahrung des Fondsvermö-

gens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die 

sonstigen in § 4 des Fondsvertrags aufgeführten Anga-

ben. 

Für die Ausschüttung an die Anleger belastet die Depot-

bank dem Immobilienfonds eine Kommission von maxi-

mal 0.25 % des Bruttobetrags der Ausschüttung. 
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Zusätzlich können dem Immobilienfonds die weiteren in 

§ 19 des Fondsvertrags aufgeführten Vergütungen und 

Nebenkosten in Rechnung gestellt werden. 

Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem 

Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

Die Verwaltungskommission der verbundenen Ziel-

fonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung 

von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 

2 % betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz 

der Verwaltungskommission der verbundenen Ziel-

fonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von 

allfälligen Retrozessionen und Rabatten anzugeben. 

1.12.2 Total Expense Ratio 

Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsver-

mögen belasteten Kosten (Total Expense Ratio, 

TERREF) betrug: 

  2020 2021 2022  2023 2024 2025 

TERREF 

GAV 

% 1.16 0.87  0.93  0.93 0.68 0.69 

TERREF 

MV 

% 1.76 1.45 1.63 1.77 1.13 0.99 

1.12.3 Zahlung von Retrozessionen und  

Rabatten 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retro-

zessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von 

Immobilienfondsanteilen in der Schweiz oder von der 

Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung kön-

nen insbesondere folgende Dienstleistungen abgegol-

ten werden: 

▪ die Organisation von Road Shows; 

▪ die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen; 

▪ die Herstellung von Werbematerial; und 

▪ die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc. 

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie 

ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weiter-

geleitet werden. 

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine 

transparente Offenlegung und informieren den Anleger 

von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädi-

gung, die sie für den Vertrieb erhalten können. 

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen 

die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Ver-

trieb des Immobilienfonds dieser Anleger erhalten, of-

fen. 

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Zu-

sammenhang mit der Vertriebstätigkeit in der Schweiz 

oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt 

an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die 

betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kos-

ten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie 

▪ aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und 

somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten; 

▪ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; 

▪ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien 

erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitli-

chen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt 

werden. 

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten 

durch die Fondsleitung sind: 

▪ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das 

von ihm gehaltene Gesamtvolumen im Immobilien-

fonds oder gegebenenfalls in der Produktpalette des 

Promoters; 

▪ Die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren; 

▪ Das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten  

(z.B. erwartete Anlagedauer); 

▪ Die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der 

Lancierungsphase eines Immobilienfonds. 

Auf Anfrage des Anlegers legt die Fondsleitung die ent-

sprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen. 

1.12.4 Vergütungen und Nebenkosten zulasten 

der Anleger (Auszug aus § 18 des Fonds-

vertrags) 

Ausgabekommission  

zugunsten der Fondsleitung, 

Depotbank und/oder Vertreiber 

im In- und Ausland 

höchstens 5.0 % 

Rücknahmekommission  

zugunsten der Fondsleitung, 

Depotbank und/oder Vertreiber 

im In- und Ausland 

höchstens 2.0 % 

Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens, die dem 

Fonds aus der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. 
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dem Verkauf von Anlagen erwachsen (Auszug aus § 17 

Ziff. 3 des Fondsvertrags): 

Zuschlag zum  

Nettoinventarwert 

höchstens 5.0 % 

Abzug vom  

Nettoinventarwert 

höchstens 5.0 % 

Die Nebenkosten werden bei der Ausgabe von Anteilen 

im jeweiligen Emissionsprospekt aufgeführt. Bei Rück-

nahme von Anteilen werden die Nebenkosten in der 

entsprechenden Abrechnung ausgewiesen. 

1.12.5 Gebührenteilungsvereinbarungen  

(«commission sharing agreements») und 

geldwerte Vorteile («soft commissions») 

Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinba-

rungen («commission sharing agreements») abge-

schlossen.  

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich 

sogenannten «soft commissions» abgeschlossen.  

1.12.6 Anlagen in verbundene kollektive  

Kapitalanlagen 

Bei Anlagen in kollektive Kapitalanlagen, welche die 

Fondsleitung unmittelbar oder mittelbar selbst verwaltet, 

oder die von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit 

der die Fondsleitung durch eine gemeinsame Verwal-

tung, Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte 

oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine 

Ausgabe- und Rücknahmekommission belastet. 

1.13 Einsicht der Berichte 

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Ba-

sisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresbe-

richte können bei der Fondsleitung und der Depotbank 

kostenlos bezogen werden. 

1.14 Rechtsform des Immobilienfonds 

Der Immobilienfonds ist ein Anlagefonds schweizeri-

schen Rechts der Art «Immobilienfonds» gemäss Bun-

desgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. 

Juni 2006 (KAG). 

Der Immobilienfonds basiert auf einem Kollektivanlage-

vertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung 

verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm 

erworbenen Fondsanteile am Fonds zu beteiligen und 

diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und 

Fondsvertrag selbständig und im eigenen Namen zu 

verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der 

ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Auf-

gaben am Fondsvertrag teil. 

1.15 Die wesentlichen Risiken 

Der Fonds untersteht den Anlegerschutzvorschriften 

des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanla-

gen vom 23. Juni 2006 (KAG). Diese Vorschriften kön-

nen die unten aufgeführten Risiken allenfalls mindern, 

nicht jedoch ausschliessen. Anleger, die den Kauf von 

Fondsanteilen in Erwägung ziehen, sollten die nachste-

henden, spezifischen, jedoch nicht abschliessenden Ri-

sikofaktoren berücksichtigen. Solche wesentlichen Risi-

ken können einzeln oder in Kombination die Ertragslage 

des Fonds und die Bewertung des Fondsvermögens 

negativ beeinflussen und zu einer Verminderung des 

Anteilswertes (bis zu einem Totalverlust) führen. Insbe-

sondere bestehen die folgenden Faktoren, Risiken und 

Ungewissheiten: 

▪ Konjunkturelle Entwicklung 

Der Fonds investiert in Immobilienprojekte und Im-

mobilien in der Schweiz. Er ist mithin von der kon-

junkturellen Entwicklung und von den allgemeinen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der 

Schweiz abhängig. 

Negative konjunkturelle Entwicklungen können na-

mentlich zu höheren Leerständen bei den vom 

Fonds gehaltenen Liegenschaften führen. Allge-

meine wirtschaftliche Abschwächungen, Änderun-

gen der Teuerungsrate in der Schweiz oder eine 

verminderte Standortattraktivität der zentralen Wirt-

schaftsräume der Schweiz im internationalen Ver-

gleich können den Fonds ebenfalls negativ beein-

flussen. 

▪ Veränderungen des Schweizer  

Immobilienmarkts 

Auf dem Schweizer Immobilienmarkt kann es zu 

Schwankungen bei Angebot und Nachfrage kom-

men, welche im Einklang mit, aber auch unabhängig 

von der konjunkturellen Entwicklung auftreten kön-

nen. Solche Schwankungen können auch in Zukunft 

sowohl auf dem Mieter- als auch auf dem Eigentü-

mermarkt auftreten. So kann insbesondere ein 

Überangebot zu einer Reduktion der Mieterträge 

und der Immobilienpreise führen. 
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Dies kann auch negative Auswirkungen für den 

Fonds haben. Es können indessen keine zuverlässi-

gen Aussagen zur künftigen Entwicklung des 

schweizerischen Immobilienmarkts gemacht wer-

den. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die 

Wertentwicklung von Immobilien je nach ihrem 

Standort sehr unterschiedlich sein kann.  

Auch bei langfristig vermieteten Immobilien gibt es 

keine Garantie, dass diese nach Auslaufen des 

Mietvertrags wieder zu mindestens den gleichen 

Konditionen vermietet werden können. 

▪ Risiken im Zusammenhang mit der  

Bewertung der Immobilien 

Die Bewertung von Immobilien basiert auf zahlrei-

chen Faktoren und hängt nicht zuletzt von einer ge-

wissen subjektiven Einschätzung dieser Faktoren 

durch den Schätzungsexperten ab. Die vom Fonds 

per jeweiligen Stichtag festgelegten und von Schät-

zungsexperten geprüften Werte der Liegenschaften 

können deshalb von dem bei einem Verkauf der Lie-

genschaft zu erzielender Preis abweichen, zumal 

der Verkaufspreis von Angebot und Nachfrage zum 

Zeitpunkt des Verkaufs abhängt, welche sich gegen-

über dem Stichtag verändert haben können. 

▪ Zinsentwicklung und Refinanzierungsrisiko 

Kredit- und Kapitalmarktzinssätze sind ständigen, 

nicht immer vorhersehbaren Veränderungen ausge-

setzt. Insbesondere Veränderungen des Hypothe-

karzinssatzes und der Inflation bzw. Inflationserwar-

tungen können einen massgeblichen Einfluss auf 

den Wert der Immobilien und die Entwicklung der 

Mieterträge wie auch auf die Finanzierungskosten 

haben. Es besteht das Risiko, dass die Erneuerung 

von Finanzierungen nicht oder nur zu höheren Kos-

ten möglich ist. 

▪ Erstellung von Bauten und Bauprojekten 

Der Fonds investiert in Immobilienprojekte und Im-

mobilien in der Schweiz. Es liegt in der Natur von 

Projekten im Zusammenhang mit dem Bau, dem 

Umbau und der Renovation von Immobilien, dass 

diese längere Zeit in Planung und anfällig für Verzö-

gerungen sind. Verzögerungen bei der Realisierung 

von Immobilienprojekten können sich insbesondere 

daraus ergeben, dass Baubewilligungen aufgrund 

von Einsprachen und anderen Rechtsmitteln lange 

Zeit nicht rechtskräftig werden. Auch können unvor-

hergesehene Schwierigkeiten mit dem zu bebauen-

den Grundstück oder der Bausubstanz wie auch 

Probleme aufseiten der Generalunternehmer oder 

deren Subunternehmer auftreten, auf welche die 

Fondsleitung keinen Einfluss hat. Während der Rea-

lisierung des Projekts fallen keine Erträge an. 

Bei der Realisierung von Bauprojekten kommt es 

häufig zu Überschreitungen der budgetierten Kos-

ten, etwa aufgrund behördlicher Auflagen, Unfällen, 

ungenügender Versicherungsdeckung, wegen un-

vorhergesehener Schwierigkeiten beim Bau oder 

aufgrund von Fehlern in der Plan- oder Ausfüh-

rungsphase aufseiten der General- und Subunter-

nehmer. Baumängel und Konstruktionsfehler kön-

nen unerwartete und möglicherweise überdurch-

schnittliche Sanierungs- oder Unterhaltskosten ver-

ursachen, welche sich ungünstig auf die Ertragssitu-

ation auswirken. 

Da Bauprojekte naturgemäss über Jahre hinweg in 

Planung sind, kann es vorkommen, dass sich die 

Annahmen über die Wirtschaftlichkeit eines Projekts 

während dessen Realisierung verändern, etwa weil 

die betreffende Region an wirtschaftlicher Attraktivi-

tät einbüsst. Ertragsausfälle können auch dadurch 

entstehen, dass sich eine Liegenschaft nicht wie ge-

plant vermieten oder verkaufen lässt. 

Je nach Grösse eines Projekts kann weiter ein be-

trächtliches Klumpenrisiko bestehen. 

▪ Gesetzes- und Praxisänderungen 

Gesetze und andere Vorschriften wie auch die Pra-

xis von Behörden können sich ändern. Veränderun-

gen im Bereich des Steuer-, Miet-, Umweltschutz-, 

Raumplanungs- und Baurechts sowie des Bundes-

gesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch 

Personen im Ausland (Lex Koller) können einen Ein-

fluss auf Immobilienpreise sowie die Kosten und Er-

träge haben. Entsprechende Veränderungen kön-

nen sich damit auch in der Bewertung des Fonds-

vermögens niederschlagen und sind nicht immer 

vorhersehbar. 

▪ Gerichtsverfahren und sonstige  

Rechtsstreitigkeiten 

Der Fonds oder die Fondsleitung können u.a. im Zu-

sammenhang mit Immobilienprojekten in gerichtli-

che und behördliche Verfahren und andere Rechts-

streitigkeiten verwickelt werden. Solche Streitigkei-

ten können sich namentlich im Zusammenhang mit 

dem Kauf oder Verkauf von Immobilien, deren Ver-
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mietung oder der Beseitigung von Altlasten erge-

ben. Solchen Verfahren wohnen teilweise beträchtli-

che Kosten- und Reputationsrisiken inne. 

▪ Mieterbonität 

Der Fonds ist von der Bonität der Liegenschaftsmie-

ter abhängig. Zahlungsschwierigkeiten und Insol-

venzen von Mietern können aufseiten des Fonds zu 

Ertragsausfällen führen. 

 

▪ Nachhaltigkeitsbezogene Risiken 

Ereignisse und Bedingungen mit Bezug zu ökologi-

schen, sozialen oder die Unternehmensführung be-

treffenden Themen (ESG-Themen) können bei ih-

rem Eintreten einen wesentlichen Einfluss auf den 

Wert des Immobilienfonds haben. Verbunden sind 

diese Risiken hauptsächlich mit aus dem Klimawan-

del resultierenden Ereignissen und mit gesellschaft-

lichen Reaktionen auf solche Ereignisse. Daneben 

können neue gesetzliche Vorgaben und Vorschriften 

und der technologische Wandel Nachhaltigkeitsrisi-

ken schaffen. Die Auswirkungen des Eintritts eines 

Nachhaltigkeitsrisikos können vielfältig sein und va-

riieren je nach spezifischem Nachhaltigkeitsrisiko 

sowie betroffener Regionen und Sektoren. Diese Ri-

siken werden soweit möglich über Elementarscha-

denversicherungen abgesichert. Zudem ermöglicht 

die Definition von Nachhaltigkeitskriterien und die 

Umsetzung von entsprechenden Massnahmen die 

Reduktion der nachhaltigkeitsbezogenen Risiken. 

Das Fehlen etablierter Standards und einheitlicher 

Definitionen im Bereich der Nachhaltigkeit kann zu 

unterschiedlichen Interpretationen und Ansätzen in 

der Festlegung und Umsetzung nachhaltiger Anla-

geziele führen, was die Vergleichbarkeit verschiede-

ner nachhaltiger Finanzprodukte erschweren kann. 

Auch kann das dazu führen, dass die Fondsleitung 

die Anlagepolitik und die Vorgaben in Bezug auf die 

Nachhaltigkeit jeweils überarbeiten und anpassen 

muss. 

Mittels dem gewählten Nachhaltigkeitsansatz soll 

die Einhaltung der Klimaziele des Bundesrates si-

chergestellt werden. Es besteht das Risiko, dass der 

Bundesrat diese Klimaziele verschärfen oder revi-

dieren muss. Es besteht das Risiko, dass die von 

der Fondsleitung definierten Absenkpfade nicht ein-

gehalten werden können oder die Einhaltung der 

von der Fondsleitung definierten Absenkpfade zu er-

höhten Kosten für den Immobilienfonds führt. Es be-

steht keine Gewähr, dass der Immobilienfonds das 

Netto-Null-Ziel bis zum Jahr 2050 oder eines der 

Zwischenziele tatsächlich erreicht. 

▪ Umweltrisiken 

Trotz sorgfältiger Prüfung umweltrelevanter Risiken 

beim Erwerb einer Liegenschaft können Altlasten 

unerkannt bleiben. Wenn solche Altlasten später zu-

tage treten, kann dies zu erheblichen, nicht vorgese-

henen Sanierungskosten mit entsprechenden nega-

tiven Auswirkungen auf die Bewertung des Fonds-

vermögens führen. 

▪ Wettbewerb 

Die Bewirtschaftung insbesondere von Geschäftsim-

mobilien kann sich verändern (Miete statt Kauf, Aus-

gliederung von Immobilien und/oder des Immobilien-

managements) und den Wettbewerb verstärken. 

Dies kann (negative) Auswirkungen auf die Preise 

haben und zu einem sich bereits abzeichnendem 

Konzentrationsprozess führen. 

▪ Ereignisse höherer Gewalt 

Immobilien können Elementen höherer Gewalt aus-

gesetzt sein, etwa Naturereignissen (z.B. Wirbel-

stürme, Erdbeben und Überschwemmungen), krie-

gerischen oder terroristischen Ereignissen, Sabota-

geakten sowie Streiks. Die Ertragslage von Immobi-

lien kann sich auch aufgrund von Pandemien (wie 

z.B. COVID-19) negativ verändern. Nicht für alle Er-

eignisse besteht ein Versicherungsschutz und so-

fern ein solcher besteht, kann es sein, dass die Ver-

sicherung die Schäden nicht im vollen Umfang er-

setzt. Entsprechende Ereignisse können die Er-

trags- und Finanzlage negativ beeinflussen. 

▪ Liquiditätsrisiken 

Der schweizerische Immobilienmarkt ist beschränkt 

liquide, was sich dadurch zeigt, dass insbesondere 

bei grösseren Objekten ein kurzfristiger Kauf oder 

Verkauf nur mit entsprechenden Konzessionen beim 

Kaufpreis möglich ist. Die beschränkte Liquidität des 

Immobilienmarktes kann zur Folge haben, dass 

nicht alle verfügbaren flüssigen Mittel umgehend in 

direkte Immobilienanlagen investiert werden können 

und diese vorübergehend eine grössere Position in 

den Büchern der Gesellschaft darstellen. Dies wie-

derum kann einen Einfluss auf die Anlagerendite ha-

ben. Auf Bargeldguthaben bei Banken sind gegebe-

nenfalls Negativzinsen zu bezahlen. 
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▪ Kursrisiken 

Der Wert der Fondsanteile kann sich durch die vor-

stehend genannten Risiken verändern, ist Schwan-

kungen unterworfen und richtet sich nach dem je-

weiligen Marktwert der Fondsanlagen. Der Wert der 

Fondsanteile kann über einen längeren Zeitraum fal-

len und es besteht keine Gewähr, dass der Anleger 

einen bestimmen Ertrag erzielt oder die Anteile zu 

einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zu-

rückgeben kann. Eine Steigerung des Anteilskurses 

ist kein Indiz für eine entsprechende Entwicklung in 

der Zukunft und der Anteilskurs kann unter Umstän-

den erheblich vom Nettoinventarwert abweichen 

(Agio/Disagio). 

▪ Preisbildung 

Es gibt keine Gewissheit, dass stets ein genügend 

liquider Markt für die Fondsanteile bzw. etwaige Be-

zugsrechte des Fonds vorhanden sein wird. Eine 

ungenügende Liquidität kann die Handelbarkeit der 

Anteile negativ beeinflussen. Es kann nicht gewähr-

leistet werden, dass die Anteile zum oder über dem 

Ausgabepreis oder Inventarwert gehandelt werden. 

Die Fondsleitung ist zur Rücknahme der Anteile un-

ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Mona-

ten auf das Ende eines Rechnungsjahres zu den im 

Fondsvertrag festgelegten Bedingungen (§ 5 Ziff. 5 

des Fondsvertrages) verpflichtet. 

▪ Risiken im Zusammenhang mit IT 

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist von einer 

funktionierenden IT-Umgebung abhängig. Insbeson-

dere die Datensicherheit und ein Ausbleiben von 

Funktionsstörungen und -unterbrechungen können 

nicht immer garantiert werden. Eine Verwirklichung 

solcher Risiken kann Auswirkungen auf die Finanz-

lage der Gesellschaft haben. 

▪ Interessenkonflikte 

Mitarbeitende und Organe der Helvetica Swiss Pro-

perty Investors AG können auch für andere Immobi-

lienfonds und/oder Drittmandate der Fondsleitung 

tätig sein. Daraus können sich mögliche Interessen-

konflikte ergeben. Auch seitens der Fondsleitung 

und deren Beauftragten können Interessenkonflikte 

entstehen. Die Fondsleitung und deren Beauftragte 

haben Massnahmen getroffen, um diese potenziel-

len Interessenkonflikte zu identifizieren, zu entschär-

fen und zu bewältigen, dennoch können diese nicht 

vollständig ausgeschlossen werden. 

 

▪ Dritt- und Zentralverwahrer 

Die Depotbank kann Dritt- und Zentralverwahrer im 

In- und Ausland mit der Aufbewahrung des Fonds-

vermögens beauftragen. Die Dritt- und Zentralver-

wahrung bringt es mit sich, dass die Fondsleitung 

an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Al-

lein-, sondern nur noch das Miteigentum hat. Sind 

die Dritt- und Zentralverwahrer überdies nicht beauf-

sichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den An-

forderungen genügen, welche an Schweizer Banken 

gestellt werden. Ferner birgt die Dritt- und Zentral-

verwahrung das Risiko, dass die Depotbank diese 

Dritt- und Zentralverwahrer nur beschränkt überwa-

chen kann. 

1.16 Liquiditätsrisikomanagement 

Die Fondsleitung stellt eine den Anlagen, der Anlagepo-

litik, der Risikoverteilung, dem Anlegerkreis und der 

Rücknahmefrequenz angemessene Liquidität des Im-

mobilienfonds sicher (Liquiditätsmanagement). Die 

Fondsleitung beurteilt die Liquidität jedes Portfolios lau-

fend und sie stellt sicher, dass diese unter Einbezug 

weiterer wesentlicher Risiken regelmässig beurteilt wird, 

um Liquiditätsrisiken frühzeitig zu erkennen und auf 

diese rechtzeitig und angemessen reagieren zu können. 

Die Fondsleitung hat Risiken identifiziert und entspre-

chende Massnahmen vorgesehen: Die verwendeten In-

strumente und Modelle erlauben die Analyse verschie-

dener Szenarien sowie Stresstests. Insbesondere wird 

die Rücknahme von Anteilen zu den im Fondsvertrag 

festgelegten Bedingungen analysiert. Reichen die be-

stehenden liquiden Mittel für die Bedienung der Rück-

nahmen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 

Monaten auf das Ende eines Rechnungsjahres nicht 

aus, so besteht die Möglichkeit kurzfristiger Kreditauf-

nahmen, oder der Veräusserung mit entsprechenden 

Konzessionen beim Transaktionspreis, wodurch die An-

lagerendite und die Diversifikation des Fonds negativ 

beeinflusst werden können. Im Interesse der Gesamt-

heit der Anleger kann die Fondsleitung die Rücknahme 

vorübergehend und ausnahmsweise aufschieben. 

2 Informationen über  

die Fondsleitung 

2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 

Fondsleitung ist die Helvetica Property Investors AG. 

Seit der Gründung im Jahre 2007 als Aktiengesellschaft 
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ist die Fondsleitung mit Sitz in Zürich im Immobilienge-

schäft und seit 2016 im Fondsgeschäft tätig. 

2.2 Weitere Angaben zur Fondsleitung 

Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 31. De-

zember 2025 zwei kollektive Kapitalanlagen nach 

Schweizer Recht. 

Die Summe der verwalteten Vermögen beläuft sich per 

31. Dezember 2024 auf rund CHF 1’383 Millionen. 

Weiter erbringt die Fondsleitung per 31. Dezember 

2025 insbesondere die folgenden Finanzdienstleistun-

gen für professionelle und institutionelle Kunden sowie 

für Privatkunden: 

▪ Das Erbringen von administrativen Dienstleistungen 

für Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften; 

▪ Die individuelle Vermögensverwaltung und Anlage-

beratung für institutionelle Kunden, professionelle 

Kunden und Privatkunden mit Domizil in der 

Schweiz im Immobilienbereich; 

▪ Der Erwerb oder die Veräusserung von Finanzin-

strumenten; 

▪ Die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die 

Finanzinstrumente zum Gegenstand haben; 

▪ Das Anbieten von regulierten und nicht-regulierten 

schweizerischen und ausländischen Investmentve-

hikeln. 

Adresse: 

Helvetica Property Investors AG 

Brandschenkestrasse 47 

8002 Zürich 

Internetseite: 

Helvetica.com 

Der Inhalt dieser Internetseite bildet keinen Bestandteil 

dieses Prospekts. 

2.3 Verwaltungs- und Leitungsorgane  

Der Verwaltungsrat ist mit seinen breiten Erfahrungen 

und relevanten Tätigkeiten wie folgt aufgestellt:  

▪ Philipp Good, Präsident 

CEO der ESG-AM AG, Mitglied des Verwaltungsra-

tes der AVADIS Vermögensbildung SICAV, Präsi-

dent des Verwaltungsrates der ESG-AM Fund; 

▪ Theodor Härtsch, Mitglied 

Partner bei der Anwaltskanzlei Walder Wyss AG, 

Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftslei-

tung der Asio Finanz AG, Mitglied des Verwaltungs-

rates der GSI Global Strategic Investments AG, Mit-

glied des Stiftungsrates der Helvetica Life Invest-

ment Foundation; 

▪ Rolf Helbling, Mitglied 

Gründer und ehem. CEO von Carnot Capital, Mit-

glied des Verwaltungsrates der Tramondo Invest-

ment Partners AG, Mitglied des Verwaltungsrates 

von Dima & Partner AG, Mitglied des Verwaltungs-

rates bei der Tellus Immobilien AG; 

▪ Dr. Georg Meier, Mitglied 

Leiter Portfolio Management und Mitglied der Ge-

schäftsleitung der Adimmo AG, Mitglied in der Kom-

missionen Immobilien Wohnen und Geschäft der 

Avadis AST, Mitglied der Anlagekommission der 

Pensionskasse MANOR, Vorsitz im IC Immobilien 

Schweiz Wohnen Fokus (ISF) der IST Investment-

stiftung. 

Die Geschäftsleitung der Fondsleitung setzt sich wie 

folgt zusammen:  

▪ Dominik Fischer, Chief Executive Officer  

Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fonds-

leitung; 

▪ Dirk Adriaenssen, Chief Investment Officer  

 

Mitglied des Verwaltungsrates der Nextensa NV 

(Belgien, Brüssel); 

▪ Marc Escher, Chief Financial Officer 

Mitglied des Verwaltungsrates der Isanas AG, Mit-

glied des Verwaltungsrates der Starwolfes AG, stell-

vertretender Geschäftsführer der Helvetica Life In-

vestment Foundation; 

▪ Urs Kunz, Chief Commercial Officer 

Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fonds-

leitung. 

2.4 Gezeichnetes und einbezahltes Kapital  

Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondslei-

tung beträgt am 31. Dezember 2025 CHF 1'000'000. 

Das Aktienkapital ist in 1'000 Namenaktien eingeteilt 

und zu 100 % einbezahlt.  

Helvetica Property Investors AG ist eine Tochtergesell-

schaft der Helvetica Group AG. 
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9. Ausschüttung  

Für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr wird ein Gesamtbetrag von CHF 10.0 Mio. 
ausgeschüttet, was CHF 2.80 pro Anteil und einer Aus-
schüttungsrendite auf den Kurs pro Anteil von 2.6 % 
entspricht. Die Ausschüttungsquote beträgt 98.7 %. Die 
Ausschüttung erfolgt vollumfänglich als verrechnungs-
steuerfreie Fondskapitalrückzahlung1). Das Ex-Datum 
ist der 22. April 2026. Die Ausschüttung erfolgt am 
24. April 2026. 

Am 26. April 2025 wurde eine Ausschüttung von 
CHF 10.0 Mio. (CHF 2.80 je Anteil) vorgenommen, die 
sich in eine verrechnungssteuerpflichtige Ertragsaus-
schüttung von CHF 5.1 Mio. (CHF 1.42 je Anteil) und 
eine verrechnungssteuerfreie Fondskapitalrückzahlung 
von CHF 4.9 Mio. (CHF 1.38 je Anteil) aufteilte. 

1) Vorgehen bestätigt durch ESTV mit Schreiben vom 14. Dezem-
ber 2021. 
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Informationen an die Anleger 
Änderungen Fondsvertrag  

Materielle Änderungen  

Es fanden in der Berichtsperiode keine materiellen Än-
derungen des Fondsvertrags statt. 

Formelle Änderungen  

Es wurden keine formellen Änderungen und Aktualisie-
rungen vorgenommen, welche die Interessen der Anle-
ger berühren und daher veröffentlicht wurden (beispiels-
weise sprachliche Anpassungen wie Anpassungen der 
Terminologie, Konkretisierungen, Anpassungen von 
Verweisen, Anpassungen an der Aufzählungsreihen-
folge und Anpassungen von (Zwischen)-Titeln). 

Änderungen der geschäftsführenden  
Personen der Fondsleitung  

Marc Escher hat Peter R. Vogel per 1. Februar 2025 als 
neuen CFO abgelöst. 

Andreas Benz ist als Chief Business Development Of-
ficer (CBDO) per 16. Juli 2025 neu in die Geschäftslei-
tung eingetreten. 

Dominik Fischer (bisheriger CIO) hat die Position des 
CEO per 1. November 2025 von Marc Giraudon über-
nommen. 

Dirk Adriaenssen hat im Zuge der Neubesetzung der 
CEO-Position von Dominik Fischer die Rolle als CIO ab 
dem 1. November 2025 übernommen und ist gleichzei-
tig neu in die Geschäftsleitung eingetreten. 

Rechtsstreitigkeiten  

Eine Liegenschaft weist Fassadenschäden auf, die auf 
fehlerhafte Ausführung hindeuten. Nachdem Ver-
gleichsverhandlungen nicht erfolgreich waren und eine 
umfassende Beweissicherung durchgeführt wurde, ist 
die Angelegenheit beim Bezirksgericht hängig. Im Be-
richtsjahr wurde der Schriftenwechsel vollständig abge-
schlossen. Die Eigentümerschaft hat ihre Replik fristge-
recht eingereicht, worauf die Gegenpartei Stellung 
nahm. Das Gericht hat die Angelegenheit im Januar 
2026 als spruchreif erklärt. In der Folge wurde auf eine 
weitere Stellungnahme verzichtet. Der Entscheid des 
Gerichts steht derzeit noch aus. 

Informationen über Geschäfte mit  
nahestehenden Personen  

Die Fondsleitung bestätigt, dass während der Berichts-
periode keine Übertragung von Immobilien auf Naheste-
hende oder von Nahestehenden stattgefunden hat 
(Art. 63 Abs. 2 KAG und Art. 32, 32a und 91a KKV resp. 
91a KKV Ziff. 18 der Richtlinien für die Immobilienfonds 
der Asset Management Association Switzerland [AMAS] 
vom 2. April 2008, Stand 5. August 2021). 

Ereignisse mit besonderer wirtschaftlicher 
Bedeutung  

Im August 2025 wurde bekannt gegeben, dass Marc 
Giraudon die Position des CEO der Helvetica Property 
Investors AG per 1. November 2025 an Dominik Fi-
scher, bisher Chief Investment Officer, übergeben wird. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag  

Per 28. Februar 2026 erreichte Andreas Benz das or-
dentliche Pensionsalter und schied im Zuge dessen aus 
der Geschäftsleitung der Helvetica Property Investors 
AG aus. 

Einhaltung der Anlagebeschränkungen  

Die Fondsleitung bestätigt, dass der Helvetica Swiss 
Living Fund alle Anlagebeschränkungen gemäss 
Fondsvertrag erfüllt. 
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